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Beschlussfassung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Diakonie Hessen  

am 04.08.2022 zu Änderungen in KW 

 
 

Arbeitsrechtsregelung zu Änderungen in Kurhessen-Waldeck vom 4. August 2022 
 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen hat in ihrer außerordentlichen Sitzung vom  
4. August 2022 folgendes beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung der Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich  

des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck 

 

Die Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck – AVR-KW – 

zuletzt geändert am 30.06.2022 (ABl. EKHN 2022 S. 120 Nr. 26, KABl. EKKW 2022 Nr. 103) werden wie 

folgt geändert: 

 

 

1. § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach § 14 Absatz 2 Buchstabe d) wird folgender Buchstabe e) eingefügt: 

„e) ggf. eine Betreuungsdienstzulage (§ 19).“ 
b) Der bisherige Buchstabe e) wird zu Buchstabe f). 
 

2. Nach § 18 wird folgender § 19 eingefügt: 
 

„§ 19 
Betreuungsdienstzulage 

 
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe im Betreuungsdienst 

arbeiten, erhalten eine monatliche Zulage  
 
- bis zu der Entgeltgruppe EG 9 einschließlich in Höhe von 130 €; 
- ab der Entgeltgruppe EG 10 in Höhe von 180 €. 
 

(2) Zusätzlich erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in besonderen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe eine weitere monatliche Zulage von 40 €. 
 

(3) Die Zulage ist befristet bis zum 31.12.2026.“ 
  



Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Artikel 1 Nr. 1 und Nr. 2 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  
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